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Liebe Bürgerinnen
und Bürger,

das Jahr 2010 brachte in der Ge-
schichte Nordrhein-Westfalens 
viele Neuerungen mit sich: Die 
alte schwarz-gelbe Regierung 
wurde am 9. Mai 2010 nach nur 
einer Amtsperiode sofort wieder 
abgewählt; das hat es noch nie 
gegeben. Seitdem arbeiten im 
Landtag fünf Fraktionen; auch 
das hat es noch nie geben. Und: 
Wir Sozialdemokraten haben in 
Düsseldorf mit den Grünen eine 
Koalition gebildet, der im Landtag 
eine Stimme zur absoluten Mehrheit fehlt.

Am Anfang glaubten viele, dass das nicht reichen kann. 
Trotzdem ist diese Regierung mit unserer Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft an der Spitze erfolgreich! Mehr 
und mehr macht sich die Einsicht breit, das wird gut gehen 
mit dieser neuen Regierungskoalition, das wird eine lange 
Strecke werden in Nordrhein-Westfalen bis zur nächsten 
Landtagswahl. Auch unsere Bilanz für das vergangene Jahr, 
die wir Ihnen mit dieser Broschüre vorlegen, zeigt: Die SPD 
hat seit der Landtagswahl in 2010 keine einzige Abstim-
mung im Plenum verloren. Ich verspreche Ihnen: Die 67 
SPD-Landtagsabgeordneten helfen kräftig dabei mit, dass 
das auch weiterhin gelingt.

Die Menschen merken, dass sich etwas ändert in diesem 
Land. Es geht voran. Es gibt große Erwartungen in den Ki-
tas, in den Schulen, den Universitäten, den Unternehmen, 
den öffentlichen Verwaltungen und vor allem in den Kom-
munen, die wieder ernst genommen werden wollen. Wir 
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werden unser Bildungssystem gerechter und leistungs-
fähiger gestalten. Das Ziel ist die Beste Bildung für alle. 
Gebührenfreie frühkindliche Bildung und Förderung auf 
hohem qualitativem Niveau, längeres gemeinsames Ler-
nen in der Schule und ein beitragsfreies und qualitativ 
hochwertiges Studium sind der Schlüssel für wirtschaft-
liche Stärke und Zukunftsfähigkeit, für Chancengleichheit 
und soziale Gerechtigkeit. Und sie sind die Voraussetzung 
dafür, dass sozialer Aufstieg für mehr Menschen in un-
serem Land möglich wird. Ein deutliches Signal war unser 
Beschluss, im Nachtragshaushalt 2010 den Ausbau von 
Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren um 520 Milli-
onen Euro zu erhöhen.
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Eine starke Fraktion: Am 9. Mai 2010 wählten die Bürgerinnen und Bürger von 
Nordrhein-Westfalen insgesamt 67 SPD-Abgeordnete in den Düsseldorfer Land-
tag. Davon holten 61 Abgeordnete ihren Wahlkreis direkt.



Wir wissen: Vom Wohl der Städte und Gemeinden hängt 
der Zusammenhalt unseres Gemeinwesens ab. Hier sind 
politische Entscheidungen unmittelbar erfahrbar. Und hier 
wird das Gefühl dafür vermittelt, wie dieses Gemeinwesen 
funktioniert, welche Chancen es eröffnet und welche Ri-
siken es birgt. Deswegen haben wir in einem ersten Schritt 
den Kommunen wieder die finanziellen Mittel gegeben, 
die die Vorgängerregierung ihnen vorenthalten hatte.

Darüber hinaus haben wir die gravierenden Einschrän-
kungen für die NRW-Kommunen mit Nothaushalt
gelockert. Diese Kommunen können nun wieder an Förder-
programmen teilnehmen und Lehrlinge einstellen. Statt 
einem starren Haushaltsdiktat zu gehorchen, werden diese 
Gemeinden mit den Bezirksregierungen detaillierte Sanie-
rungskonzepte erarbeiten.

Auf den folgenden Seiten finden Sie viele weitere Beispiele 
dafür, wie die SPD-Landtagsfraktion in den ersten Monaten 
der neuen, 15. Legislaturperiode die Fehler und Versäum-
nisse der alten schwarz-gelben Koalition erfolgreich korri-
giert und neue Initiativen auf den Weg gebracht hat. Wir 
setzen unsere Schwerpunkte bei Bildung, bei Kindern, Ju-
gend und Familie sowie bei der ökologischen Erneuerung 
unseres Landes. So schaffen wir die neuen Perspektiven für 
die soziale Sicherheit in NRW.

Glückauf!

Norbert Römer
Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion
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Gute Arbeit

Mehr Mitbestimmung im Öffentlichen Dienst

Das in Nordrhein-Westfalen geltende Landespersonal-
vertretungsgesetz (LPVG) hatte sich bis zur Änderung im 
September 2007 über Jahrzehnte bewährt. Die abgewähl-
te schwarz-gelbe Landesregierung hat nicht nur mit der 
drastischen Einschränkung der Mitbestimmung der Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst die vertrauensvolle und 
gute Zusammenarbeit zwischen Personalräten und Dienst-
stellenleitungen mutwillig zerstört. Sie hat damit zugleich 
in einem rein ideologisch motivierten Kampf gegen den 
öffentlichen Dienst unter dem Slogan „Privat vor Staat“ die 
langjährig gewachsene und allgemein anerkannte Kultur 
der Mitbestimmung auf Augenhöhe nachhaltig beschä-
digt.

In einem ersten 
Schritt haben wir 
gemeinsam mit un-
serem Koalitionspart-
ner festgelegt: Die 
unterschiedlichen 
Anforderungen und 
immer neue Heraus-
forderungen für den 
öffentlichen Dienst 
können nur gemein-
sam, nicht gegen-
einander bewältigt 
werden. Deshalb ist 
unser Ziel, die Grund-
lagen für die vertrau-
ensvolle Zusammen-
arbeit in Behörden 
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und Verwaltungen wiederherzustellen und zu moderni-
sieren. Ein neues Landespersonalvertretungsgesetz muss 
zudem auch auf politische, soziale, organisatorische und 
technische Veränderungen Antworten geben. Im Dialog 
mit den Gewerkschaften und den Verbänden werden wir 
eine moderne und zeitgemäße auf Partizipation, Dialog 
und gegenseitiges Vertrauen setzende Mitbestimmung 
für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes verwirkli-
chen. Die Eckpunkte für ein neues LPVG hat das Kabinett 
Anfang Dezember 2010 auf den Weg gebracht. Kurz darauf 
kamen über 500 Gäste zum Landtagstalk der SPD-Fraktion, 
um über diese Eckpunkte zu diskutieren. Die SPD-Fraktion 
macht die Betroffenen zu echten Beteiligten.

Gesetzlicher Mindestlohn

Die rot-grüne Landesregierung hat beschlossen, gemein-
sam mit Rheinland-Pfalz eine Bundesratsinitiative zur 
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutsch-
land zu starten. Menschen, die Vollzeit arbeiten, müssen 
von ihrer Arbeit menschenwürdig leben können. Wir 
brauchen deshalb einen Rechtsanspruch auf einen Min-
destlohn, um sicherzustellen, dass über eine Vollzeitbe-
schäftigung ein Existenz sicherndes Arbeitseinkommen 
erzielt werden kann und damit eine angemessene Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird. Ohne einen 
gesetzlichen Mindestlohn wird sich der Niedriglohnsektor 
weiter ausweiten. Damit können immer weniger Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer von ihrer Arbeit leben 
– mit der Folge, ergänzende Sozialleistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch (SGB II) beziehen zu müssen. Zudem 
verhindert ein gesetzlicher Mindestlohn den unfairen 
Wettbewerb zwischen Unternehmen. Lohndrückerei und 
entsprechender Unterbietungswettbewerb belasten seri-
ös arbeitende Unternehmen und verdrängen diese vom 
Markt.
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Mehr Lohn für Wachtmeister

Das Landeskabinett hat angekündigt, dass Justizwacht-
meisterinnen und -wachtmeister künftig besser besoldet 
werden, um den im Laufe der Jahre stetig gestiegenen An-
forderungen an die Beamtinnen und Beamten Rechnung 
zu tragen. Die Justizwachtmeisterinnen und -wachtmeis-
ter haben verantwortungsvolle hoheitliche Aufgaben zu 
erfüllen. Deshalb soll das Eingangsamt der Laufbahn des 
Justizwachtmeisterdienstes von der Besoldungsgruppe
A 3 auf A 4 angehoben werden, die Stellen der Leiter großer 
Wachtmeistereien von Behörden und Gerichten (mit 20 
und mehr Stellen) von Besoldungsgruppe A 6 – derzeitiges 
Spitzenamt – auf A 7. Dies ist ein wichtiges Zeichen für eine 
besondere Anerkennung und Wertschätzung dieser Berufs-
gruppe. Die vorgesehene Gesetzesänderung wird voraus-
sichtlich Ende Februar 2011 in erster Lesung im Landtag 
beraten werden.

Geschacher bei Hartz IV Regelsätzen

Die SPD hatte im Herbst 2010 gemeinsam mit dem Koaliti-
onspartner eine Aktuelle Stunde zu den undurchsichtigen 
Beschlüssen von Schwarz-Gelb in Berlin zum Regelsatz von 
erwachsenen Hartz IV Empfängerinnen und Empfängern 
durchgesetzt. Die von CDU und FDP in Berlin geplante 
Erhöhung der Hartz IV Regelsätze um nur fünf Euro ist ein 
weiterer sozialpolitischer Offenbarungseid der konserva-
tiven Bundesregierung. Sie wird den zentralen Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichtes nicht gerecht, denn we-
der sind die Berechnungsgrundlagen transparent, noch 
berücksichtigt der Vorschlag das soziokulturelle Existenz-
minimum der Betroffenen im erforderlichen Maße. Nach 
der Streichung des Elterngeldes für Hartz IV Bezieher wird 
einmal mehr Politik gegen die armen Menschen in unserer 
Gesellschaft gemacht.
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Gehaltsbremse für Banker

Mit einer NRW-Bundesratsinitiative sollen überhöhte 
Managergehälter bei staatlich gestützten Banken gestoppt 
werden. Die rot-grüne Landesregierung will dafür sorgen, 
dass in staatlich gestützten Geldinstituten die Gehalts-
grenze von 500.000 Euro für alle Banker gilt. Bisher ist eine 
Verdienstbremse nur für Vorstandsmitglieder in den
Kreditinstituten vorgeschrieben, die wegen der Finanzkri-
se vom staatlichen Rettungsfonds SoFFin Hilfen erhalten 
haben. Zuvor hatten die SPD-geführten Länder auf Initia-
tive von NRW bereits einen Vorstoß im Finanzausschuss 
des Bundesrats unternommen. Dort hatten sie gefordert, 
„verfassungsfeste gesetzliche Regelungen vorzusehen, 
welche die umfassende Durchsetzung von Vergütungs-
obergrenzen ermöglichen.“ Der Antrag war jedoch an den 
Gegenstimmen der CDU-geführten Länder gescheitert.

Kommunen & Finanzen

Nachtragshaushalt 2010

Wenige Wochen nach der Wahl von Hannelore Kraft zur 
Ministerpräsidentin brachte die rot-grüne Landesregie-
rung einen Nachtragshaushalt in den Landtag ein, der zu 
einer Auszahlung von 300 Millionen Euro an die Städte 
und Gemeinden noch in 2010 führte. Die abgewählte 
schwarz-gelbe Landesregierung hatte den NRW-Kom-
munen 130 Millionen Euro bei der Grunderwerbssteuer 
vorenthalten und mit 170 Millionen Euro die Städte und 
Gemeinden zu Unrecht an der Entschuldung des Landes 
beteiligt. Auch das wurde durch den Nachtrag korrigiert, 
der Mitte Dezember 2010 im Parlament mit einer absolu-
ten Mehrheit verabschiedet wurde.
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Insgesamt sieht der Nachtragsetat eine Kreditermächti-
gung in Höhe von 8,4 Milliarden Euro vor. Sie ist notwen-
dig, um die Beschlüsse und Finanzrisiken der abgewählten 
schwarz-gelben Koalition abzusichern. Das ist die traurige 
Abschlussbilanz von fünf Jahren Regierung Rüttgers.

Kommunen finanziell entlasten

Im September 2010 stellte die Landesregierung den „Ak-
tionsplan Kommunalfinanzen“ vor, der für eine spürbare 
Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung sorgt 
und die Kommunen wieder handlungsfähig macht. Rot-
Grün hält Wort, nimmt die Sorgen und Nöte der kommu-
nalen Familie in Nordrhein-Westfalen ernst und verbessert 
die finanziellen Rahmenbedingungen nachhaltig. 

Darüber hinaus brachten SPD und Grüne im Dezember 
einen Gesetzentwurf zur Änderung des § 76 der Gemein-
deordnung in den Landtag ein. Dadurch sollen die Fesseln 
in der Gemeindeordnung für die aktuell 137 NRW-Kommu-
nen mit Nothaushalt gelockert werden. Bisher müssen sie 
innerhalb von vier Jahren einen ausgeglichenen Haushalt 
nachweisen. Solange sie dies nicht schaffen, dürfen sie bei-
spielsweise nicht an Förderprogrammen teilnehmen und 
keine Auszubildenden einstellen. Das will die rot-grüne 
Koalition ändern. Künftig gibt es keine pauschalen zeit-
lichen Vorgaben mehr für den verbindlichen Haushalts-
ausgleich. Stattdessen sollen die Bezirksregierungen mit 
jeder Stadt ein individuelles Sanierungskonzept erarbeiten. 

Initiiert von SPD und Grünen beschäftigte sich der Land-
tag in einer Sondersitzung am 29. Oktober 2010 mit der 
dramatischen Finanzlage der Kommunen. Fast einstimmig 
forderte der Landtag den Bund auf, künftig – statt bisher 
einem Viertel – die Hälfte der Soziallasten zu übernehmen, 
um die Städte und Gemeinden zu entlasten. 
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Stadtwerke stärken

Die Fesseln, die in der vergangenen Legislaturperiode der
Kommunalwirtschaft in NRW angelegt wurden, sind wie-
der gelöst worden. Die Stadtwerke können wieder zu fairen 
Bedingungen in den Wettbewerb mit großen Energieun-
ternehmen einsteigen. Die vergangenen Jahre haben ge-
zeigt, dass eine Privatisierung öffentlicher Leistungen nicht 
zwangsläufig mehr Verbraucherrechte, preisgünstigere 
Angebote, bessere Qualität oder höheren Gemeinwohlnut-
zen erzeugt. Im Gegenteil, wenn wenige große Unterneh-
men die Märkte beherrschen, bleiben Angebotsvielfalt und 
Wahlfreiheit für die Verbraucher meist auf der Strecke.

In dem Gesetzentwurf von SPD und Grüne wurde u.a. 
auch eine gemeinsame Formulierung des Verbandes kom-
munaler Unternehmen und des Handwerkstages aufge-
nommen. Damit werden den berechtigten Interessen von 
Handwerk und Stadtwerken gleichermaßen Rechnung ge-
tragen. Die Reform des Gemeindewirtschaftsrechts wurde 
im Dezember 2010 beschlossen.
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Wiedereinführung der Stichwahl

Das NRW-Kabinett hat den Entwurf eines Gesetzes zur 
Wiedereinführung der Stichwahl beschlossen. Diese Stich-
wahl bei Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Landrä-
ten ist ein wichtiges demokratisches Element, damit die 
kommunalen Spitzen in jedem Fall durch eine breite Mehr-
heit der Wählerinnen und Wähler legitimiert sind. Die alte 
schwarz-gelbe Koalition hatte die Stichwahl aus parteitak-
tischen Gründen geopfert.

Sofortprogramm zur Städtebauförderung

Angesichts der deutlichen Kürzung der Städtebauförder-
mittel des Bundes für das Jahr 2011 wurde das Land umge-
hend aktiv. In einem Sofortprogramm stellte NRW noch in 
2010 weitere knapp 40 Millionen Euro Städtebaufördermit-
tel zur Verfügung. Damit konnten 51 Städte und Gemein-
den noch im vergangenen Jahr 66 Vorhaben beginnen oder 
fortsetzen. Von diesem Sofortprogramm profitierten auch 
14 Vorhaben in Stadtvierteln der Sozialen Stadt, die ange-
sichts der massiv verringerten Fördermittel des Bundes 
kaum noch eine Chancen gehabt hätten, umgesetzt zu 
werden. Rot-Grün setzt jeden vorhandenen Euro ein, damit 
die ebenso unsinnigen wie ungerechten Kürzungen des 
Bundes gemildert werden.

Entwurf Landeshaushalt 2011

In 2011 soll die Neuverschuldung des Landes von 8,4 auf 
7,8 Milliarden Euro sinken. Dies sieht der Haushaltsent-
wurf vor, den das Kabinett von SPD-Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft noch im Dezember 2010 in Düsseldorf 
vorgelegt hat. Trotz sinkender Neuverschuldung sieht der 
Entwurf 1,1 Milliarden Euro mehr an Investitionen in Bil-
dung und Kinderbetreuung und als Hilfen für Kommunen 
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vor. Wir halten damit Wort und lösen unsere Versprechen 
im Koalitionsvertrag ein. Rot-Grün hat allein 650 Millio-
nen Euro an Mehrausgaben gegenüber der ursprünglichen 
Haushaltsplanung vorgesehen, um notleidende Kommu-
nen wieder handlungsfähig zu machen.

Mit 250 Millionen Euro will die Koalition aus SPD und Grü-
nen die frühkindliche Bildung fördern und mit 125 Milli-
onen Euro die Abschaffung der Studiengebühren ab dem 
Wintersemester 2011/2012 finanzieren. In einem weiteren 
Schritt zur Umsetzung der Wahlzusagen baut das Land die 
steuerliche Betriebsprüfung aus: 200 zusätzliche Prüfer 
sollen die Unternehmen kontrollieren und damit für mehr 
Steuergerechtigkeit sorgen.

Außerdem setzt das Land die pauschale jährliche Stel-
lenkürzung von 1,5 Prozent für 2011 aus. Wir machen eine 
ehrliche Haushaltsplanung, ohne die Lasten auf Dritte zu 
verschieben – wie dies die Vorgängerregierung mit den 
Kommunen getan hat.

Mit ihrer mittelfristigen Finanzplanung bekennt sich die 
Landesregierung zum Ziel der Haushaltskonsolidierung: 
Die Neuverschuldung soll demnach bis 2014 auf 6,6 Milliar-
den Euro sinken. Wir leiten damit eine nachhaltige, stetige 
Verringerung der Kreditaufnahme ein – mit geringeren 
Ausgaben und besseren Einnahmen. 2011 sieht der Haus-
haltsentwurf Ausgaben von 56,04 Milliarden Euro (Vorjahr: 
56,18 Milliarden Euro) vor. Dem stehen Einnahmen von
48,1 Milliarden Euro (Vorjahr: 47,6 Milliarden Euro) gegen-
über.
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Beste Bildung

Beste Bildung für die Jüngsten

Alle wesentlichen Studien weisen unmissverständlich 
nach, wie hoch der Stellenwert frühkindlicher Bildung für 
die spätere Entwicklung der Menschen ist. Das Angebot in 
der frühkindlichen Bildung muss sozial gerecht, bedarfsge-
recht und qualitätsorientiert sein. Mit dem 2008 in Kraft 
getretenen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist ein Weg be-
schritten worden, der diese Ziele nicht erreicht. Im Gesetz 
selbst ist eine Überprüfung für das Jahr 2011 vorgesehen, 
die umgehend angegangen werden muss. Rot-Grün for-
derte bereits im Sommer 2010 die Landesregierung auf, im 
Dialog mit Eltern, Trägern, Kommunen und Beschäftigten 
sowie den entsprechenden Verbänden, Regionalkonfe-
renzen zur Evaluation des KiBiz durchzuführen. Nun wer-
den auch hier die Betroffenen zu echten Beteiligten.
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520 Millionen Euro für Kita-Ausbau

Die alte Landesregierung hatte ohne ein geordnetes Ver-
fahren Träger und Kommunen quasi dazu ermuntert, auch 
ohne Bewilligungsbescheid bereits mit Baumaßnahmen 
für den Ausbau von U3-Plätzen zu beginnen. Als das Ganze 
aus dem Ruder zu laufen drohte, veranlasste der damalige 
CDU-Minister Laschet wenige Tage vor dem Regierungs-
wechsel einen faktischen Bewilligungsstopp. Das führte 
dazu, dass Träger, Kommunen und Eltern bereits begon-
nene Maßnahmen nicht zu Ende führen konnten, weil sie 
die Rechnungen für Architekten oder Handwerker nicht 
mehr bezahlen konnten. Davon waren rund 1.300 Kinder-
tageseinrichtungen betroffen, denen das Land umgehend 
geholfen hatte.

Für diese Härtefälle wurden im Nachtragshaushalt 150 Mil-
lionen Euro zur Verfügung gestellt. Weitere 370 Millionen 
Euro stehen für den qualitativen Ausbau der Kinderbetreu-
ung und als Folge des Urteils des Verfassungsgerichtshofes 
in Münster bereit. Das Gericht hatte den Kommunen einen 
Anspruch auf höhere finanzielle Unterstützung attestiert. 
Zur Erinnerung: Ab 2013 gibt es einen Rechtsanspruch für 
die Betreuung von Kindern unter drei Jahren.

Schulpolitisches Sofortprogramm

Die SPD-Fraktion brachte gemeinsam mit den Grünen im 
Landtag ein schulrechtliches Sofortprogramm auf den Weg. 
Neben der Abschaffung der verbindlichen Grundschul-
empfehlung und der Kopfnoten forderten die Regierungs-
fraktionen die Wiedereinführung der Drittelparität in der 
Schulkonferenz. Wir brauchen nicht weniger, sondern 
mehr Demokratie an den Schulen. Es geht darum, dass 
Schülerinnen und Schüler Demokratie nicht nur theore-
tisch erörtern, sondern konkret lernen und leben.
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Ein weiterer Punkt ist das Angebot des Landes an die 
Schulträger, bei Bedarf Schulbezirke für Grundschulen 
festzulegen. Die Kommunen sollen dieses wichtige Steue-
rungsinstrument für eine optimale Schulversorgung wie-
der nutzen dürfen. Die dafür notwendigen Änderungen im 
Schulgesetz wurden im Dezember 2010 beschlossen.

Ausbildungslücke in der Lehrerausbildung

Das Kabinett beschloss, allen Referendarinnen und Refe-
rendaren zum Februar 2011 einen Ausbildungsplatz an-
zubieten. Das gilt vor allem auch für die im Sommer 2010 
abgelehnten Bewerberinnen und Bewerber. Aufgrund des 
Zulassungsverfahrens kamen zahlreiche Bewerberinnen 
und Bewerber für den Vorbereitungsdienst für das Lehramt 
an Gymnasien und Gesamtschulen nicht zum Zuge. Die 
Gewinnung von Lehrernachwuchs ist aber von zentraler 
Bedeutung. Wir sind auf junge und gut ausgebildete Lehre-
rinnen und Lehrer an unseren Schulen angewiesen. Leider 
hat es die schwarz-gelbe Vorgängerregierung unterlassen, 
genügend Ausbildungsplätze zu schaffen. Aktuell befinden 
sich noch knapp 400 Personen auf der Nachrückliste.

Die Gemeinschaftsschule kommt

Das Modellvorhaben ‚Gemeinschaftsschule‘ der neuen 
Landesregierung wird viel beachtet: Bereits über 80 NRW-
Kommunen haben um Beratung für die Einrichtung einer 
Gemeinschaftsschule nachgesucht. Auch das Präsidium 
des Städte- und Gemeindebundes NRW hat einstimmig 
eine positive Stellungnahme zum Modellvorhaben abge-
geben. Die rot-grüne Koalition hat diesen Zuspruch zum 
Anlass genommen, um im Parlament noch einmal auf die 
Vorteile der Gemeinschaftsschule hinzuweisen. Sie sichert 
ein attraktives und wohnortnahes Schulangebot und hält 
möglichst lange alle Bildungsabschlüsse offen. Die ers-
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ten Gemeinschaftsschulen gehen bereits zum Schuljahr 
2011/2012 an den Start. Ende des vergangenen Jahres lagen 
aus den Kommunen 19 Anträge zur Einrichtung einer Ge-
meinschaftsschule vor.

Bessere Integration behinderter Schüler

Gemeinsam mit dem grünen Koalitionspartner, der CDU 
und der Fraktion „Die Linke“ beschlossen die Sozialde-
mokraten die volle Integration behinderter Schülerinnen 
und Schüler, die sogenannte Inklusion. Anfang 2009 hatte 
Deutschland bereits die Konvention der Vereinten Natio-
nen, wonach Menschen nicht aufgrund von Behinderung 
vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen wer-
den dürfen, ratifiziert. Nachdem sich die schwarz-gelbe 
Vorgängerregierung nicht auf ein Umsetzungskonzept 
für NRW einigen konnte, startete die rot-grüne Koalition 
einen neuen Anlauf. Schritt für Schritt soll jetzt die Reform 
umgesetzt werden, damit Behinderte und nichtbehinderte 
Schüler gemeinsam unterrichtet werden.

Studiengebühren abschaffen

Bereits im Juli 2010 – wenige Wochen nach der Landtags-
wahl – forderten die Fraktionen von SPD und Grüne die 
neue Landesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Ab-
schaffung der Studiengebühren vorzulegen. Studienge-
bühren sind sozial ungerecht; sie sind eine wesentliche 
Hürde, die eine höhere Bildungsbeteiligung verhindert. 
Daher müssen sie schnellstmöglich abgeschafft werden. 
Gleichzeitig soll sich das Land mit der Abschaffung der 
Studiengebühren verpflichten, den Hochschulen entspre-
chende Mittel als Ausgleich zur Verfügung zu stellen. 
Sowohl die Abschaffung der Gebühren als auch die Kom-
pensation werden wichtige Bestandteile des Haushalts 
2011 sein.
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Ökonomie & Ökologie

Steinkohlevereinbarung muss gelten

Die Fraktionen von SPD, CDU und Grüne machten in einem 
gemeinsamen Antrag ihre Position zu den ersten Plänen 
der EU-Kommission zur vorzeitigen Beendigung der Stein-
kohlehilfen deutlich: Das Steinkohlefinanzierungsgesetz 
gilt; d.h. es muss beim Auslaufen der Beihilfen frühestens 
2018 bleiben. 2012 soll im Lichte der vorliegenden Erkennt-
nisse noch einmal überprüft werden, ob es beim endgül-
tigen „Aus“ bleibt.

Bereits Mitte August 2010 hatten die Landesregierung 
und die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen, CDU und „Die Linke“ im nordrhein-westfälischen 
Landtag eine Erklärung verfasst.

Mehr Personal für Umweltschutz

Mit dem Nachtragshaushalt 2010 wurde auch der ekla-
tante Personalmangel in der Umweltverwaltung beho-
ben. Nordrhein-Westfalen braucht eine schlagkräftige 
Umweltverwaltung, damit es wieder zu mehr Sicherheit 
für Menschen und Umwelt, zu einer höheren Effizienz bei 
Kontrollen und Genehmigungen sowie zu einem Abbau 
des Vollzugsdefizites kommt. Zur Erfüllung dieser Aufga-
ben wurden 100 Stellen in der Umweltverwaltung ge-
schaffen, die die Lücke schließen, die unter anderem durch 
die Verwaltungsreform der Vorgängerregierung gerissen 
wurde. Das Dortmunder Beispiel Envio, wo Menschen mit 
der Industriechemikalie PCB verseucht wurden, zeigt, wie 
wichtig effektive Kontrollen sind.
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Atomkraft?
Nein Danke!

Der massive Protest 
gegen Castor-Trans-
porte machte noch 
einmal deutlich, dass 
die schwarz-gelbe 
Bundesregierung ohne 
Not einen gesellschaft-
lichen Großkonflikt um 
die Nutzung der Kern-
energie angefacht hat, 
der mit dem Atomkon-
sens weitgehend beigelegt war. Die rot-grüne Landesre-
gierung beteiligt sich daher an einer Normenkontrollklage 
gegen die Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke. 
Nordrhein-Westfalen wird gemeinsam mit anderen SPD-
geführten Landesregierungen gegen die Umgehung des 
Bundesrates beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 
Klage einreichen. Die Verlierer der Atom-Politik der Bun-
desregierung sind auch mittelständische Unternehmen, 
die mit Erneuerbaren Energien mehr als 300.000 Jobs 
geschaffen haben.

Eckpunkte für ein Klimaschutzgesetz NRW

Nordrhein-Westfalen wird Vorreiter beim Klimaschutz. 
Das Landeskabinett verabschiedete die Eckpunkte für das 
neue Klimaschutzgesetz NRW. Das Land hat bei der Erfül-
lung der Klimaschutzziele eine besondere Verantwortung, 
denn etwa ein Drittel aller in Deutschland entstehenden 
Treibhausgase emittieren hier. Auf der Basis des Gesetzes 
legt die Landesregierung dem Landtag in 2011 einen Kli-
maschutzplan vor, der die erforderlichen Maßnahmen zur 
Erreichung des Klimazieles sowie Zwischenziele festlegt.
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Die Eckpunkte des Klimaschutzgesetzes NRW beinhalten 
unter anderem

•	 die verbindliche Verminderung der Treibhausgas-
	 emissionen in NRW bis 2020 um mindestens
	 25 Prozent und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent gegen-
	 über 1990,
•	 die Steigerung der Energieeffizienz, die Energie-
	 einsparung und der Ausbau der Erneuerbaren
	 Energien sowie 
•	 die Begrenzung der negativen Auswirkungen des 
	 Klimawandels,
•	 die Einrichtung eines Klimaschutzrates,
•	 die Einführung von Klimaschutzzielen als Ziele der 
	 Raumordnung
•	 und eine CO2-neutrale Landesverwaltung bis 2030.

Anschlussregelung für Handwerkerparkausweise

Die Landesregierung und der Westdeutsche Handwerks-
kammertag haben sich Ende 2010 auf einen weiteren 
Baustein bei der Fortschreibung der Luftreinhaltepläne 
verständigt: Nach einem Konsultationsverfahren einigten 
sich das zuständige Ministerium und der Handwerkskam-
mertag auf ein Eckpunktepapier zur Luftreinhaltung, an 
dessen Ende die Verbesserung der Luftqualität in Nord-
rhein-Westfalen steht. Daran ist auch die Wirtschaft be-
teiligt. Teil des Eckpunktepapiers ist die Verlängerung 
der Ausnahmeregelung („Handwerkerparkausweise“), 
die Ende des Jahres ausgelaufen wäre. Handwerkerinnen 
und Handwerker mit Parkausweis können noch bis Ende 
Juni 2011 mit ihren Fahrzeugen in Umweltzonen in NRW 
einfahren, wenn sie keine Umweltplakette haben. Danach 
werden neue Ausnahmeregelungen gelten. Zudem sollen 
mit einer speziellen Fuhrparkregelung die Anreize zur Mo-
dernisierung der Fahrzeugflotte erhöht werden.
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Innen & Justiz

Erhöhung der Polizeianwärter auf 1.400

Die Zahl der Einstellungen von Polizeianwärtern wird in 
2011 von 1.100 auf 1.400 erhöht. Somit werden die Ausbil-
dungskapazitäten in der nordrhein-westfälischen Polizei 
voll ausgeschöpft. Wir wollen damit die in wenigen Jahren 
aufgrund der demografischen Entwicklung beginnenden 
großen Abwanderungswellen aus der Polizei auffangen, 
wissen aber zugleich, dass das alleine nicht ausreichen 
wird, um die Sollstärke an Beamtinnen und Beamten auf-
rechtzuerhalten.

Verbesserung der Situation von Asylbewerbern und 
geduldeten Ausländern

Wir haben uns vorgenommen, die Situation von Asylbe-
werbern und geduldeten Ausländern in Nordrhein-Westfa-
len zu verändern. In diesem Zusammenhang ist das Minis-
terium für Inneres und Kommunales auf dem Erlasswege 
bereits tätig geworden. Ein Erlass hebt die Residenzpflicht 
von Asylbewerbern auf, die sich ausschließlich auf die Re-
gierungsbezirksgrenzen bezieht. Das ist aus unserer Sicht 
lebensfremd, und zwar gerade dann, wenn wir die Men-
schen zur Arbeitsaufnahme motivieren wollen. Allerdings 
gilt der Erlass selbstverständlich nicht für Straftäter oder 
Menschen, die das Asylrecht missbrauchen wollen. Ein 
zweiter Erlass beschäftigt sich mit der Situation von Min-
derheiten aus dem Kosovo. Geplante Rückführungsmaß-
nahmen der Ausländerbehörden sollen unter dem Aspekt 
des Schutzes von Familien (z.B. Schul- und Berufsausbil-
dung der Kinder) und alleinreisenden Frauen eingehend 
überprüft werden. Ziel ist es, die in der Vergangenheit 
aufgetretenen humanitären Härten zu vermeiden.
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Ausführungsgesetz zum Zensus 2011

Das Ausführungsgesetz des Landes zum Zensusgesetz 
enthält die notwendigen Regelungen, um in NRW den 
registergestützten Zensus in diesem Jahr durchzuführen. 
Das Gesetz war eine Baustelle, die uns Schwarz-Gelb hin-
terlassen hat. Die Durchführung ist sehr aufwendig. Der 
von der damaligen Landesregierung berechnete Belas-
tungsausgleich für die Kommunen hätte nicht ausgereicht. 
Die Landesregierung hat daraufhin mit den kommunalen 
Spitzenverbänden eine einvernehmliche und für beide Sei-
ten vernünftige Lösung erzielt und die Mittel um rund
8,7 Millionen Euro auf etwa 37,5 Millionen Euro aufge-
stockt. Es zeigt sich damit einmal mehr, dass Rot-Grün ein 
verlässlicher Partner der Kommunen in NRW ist.

Einrichtung eines unabhängigen
Justizvollzugsbeauftragten

Mit der Einrichtung eines unabhängigen Justizvollzugsbe-
auftragten leisten wir einen weiteren wesentlichen Schritt 
zur Optimierung des nordrhein-westfälischen Justizvoll-
zugs. Die im Jahr 2007 eingerichtete Institution des Om-
budsmannes wird entscheidend weiterentwickelt. Wäh-
rend dem Ombudsmann bisher ausschließlich die „Rolle 
eines Vermittlers in Einzelangelegenheiten“ zuerkannt 
wurde, wird sich der Justizvollzugsbeauftragte künftig 
zwar auch Einzelfällen, darüber hinaus aber vorwiegend 
dem Justizvollzug in seiner Gesamtheit widmen. 

Ganz in diesem Sinne wird es eine zentrale Aufgabe des 
Beauftragten sein, kontinuierlich eine Analyse der orga-
nisatorisch-strukturellen Bedingungen des Justizvollzugs 
vorzunehmen und auf dieser Grundlage Empfehlungen zu 
erarbeiten. Die Unabhängigkeit des Justizvollzugsbeauf-
tragten und seine Befugnisse sind in einem neuen Statut
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festgeschrieben. Der Beauftragte wird die Ergebnisse 
seiner Arbeit jährlich in einem Tätigkeitsbericht zusam-
menfassen. Der Bericht wird veröffentlicht und auch dem 
Rechtsausschuss zur Verfügung gestellt. Die Funktion und 
Stellung des Justizvollzugsbeauftragten ist damit im Sinne 
des rot-grünen Koalitionsvertrages gegenüber der bishe-
rigen Position des Ombudsmannes deutlich aufgewertet. 

Integrationsdebatte

SPD und Grüne brachten im vergangenen Jahr den Antrag 
„Keine Verschlechterungen bei Integrationskursen“ in den 
Landtag ein. Hintergrund ist, dass CDU und FDP in Berlin 
verschärfte Regeln für die Integrationskurse einführen. 
Ein großer Teil der Migrantinnen und Migranten, die sich 
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freiwillig für Integrationskurse entscheiden, müssen zu-
nächst mindestens drei Monate warten, bis sie einen Kurs 
antreten können. Außerdem müssen Sprachkurse mindes-
tens 15 Unterrichtsstunden in der Woche umfassen. Viele 
Volkshochschulen als Sprachkursträger bieten bislang auch 
arbeitnehmerfreundliche Kurse in einem Umfang von acht 
Wochenstunden an. Für die Kurse bedeuten diese Vorgaben 
das Aus.

Zulagenregelung verlängert – 
Berufsfeuerwehren können aufatmen

Die Berufsfeuerwehren in den NRW-Kommunen können 
aufatmen. Noch im Dezember 2010 hat der Düsseldorfer 
Landtag das ‚Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 
Gewährung einer Zulage für freiwillige, erhöhte wöchent-
liche Regelarbeitszeit im feuerwehrtechnischen Dienst‘ be-
schlossen. Ohne diese Regelung hätten die Feuerwehrleute 
ab 2011 zur Mehrarbeit ohne Zulage verpflichtet werden 
müssen.

Aufgrund der Zustimmung des Parlaments zum Gesetz-
entwurf der rot-grünen Landesregierung können die 
kommunalen Träger der Feuerwehren nun weiterhin 
Zulagen zahlen und haben ausreichend Zeit, um genügend 
Fachpersonal auszubilden und die notwendigen Stellen zu 
besetzen. Nur so kann die 48-Stunden-Regelung, die durch 
die Europäische Union vorgegeben wurde, sorgfältig um-
gesetzt und auf Dauer eingehalten werden. Am Ende des 
Jahres 2010 wäre die Regelung ausgelaufen, die bisher den 
24 Stunden Dienst mit Zulage ermöglich hatte. Sie ist jetzt 
bis zum 31. Dezember 2013 gültig.
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Bilanz der Abstimmungen 2010

* Bei der Abstimmung am 2. Dezember 2010 über einen rot-grünen 
Antrag zur Atompolitik, in dem die vom Bund beschlossene Verlänge-
rung der Laufzeiten der Atomkraftwerke kritisiert wird, war das Ergeb-
nis zunächst nicht eindeutig. Der Landtagspräsident hatte daraufhin 
den Hammelsprung angeordnet, den CDU und FDP boykottierten. Alle 
90 Abgeordneten von SPD und Bündnis 90/Die Grünen stimmten mit 
Ja, neun Mitglieder der Fraktion „Die Linke“ mit Nein. Selbst wenn alle 
CDU- und FDP-Abgeordneten anwesend gewesen wären und dagegen ge-
stimmt hätten, wären die Antragsgegner maximal auf 89 Nein-Stimmen 
gekommen. Inzwischen haben CDU und FDP eine rechtliche Überprü-
fung der Abstimmung durch den Verfassungsgerichtshof in Münster be-
antragt. CDU-Landtagspräsident Eckhard Uhlenberg verteidigt hingegen 
sein Vorgehen.

** Bei der Abstimmung über den Nachtragshaushalt 2010 am 16. Dezem-
ber 2010 blicken die Abgeordneten der Fraktion „Die Linke“ nicht durch, 
obwohl sie inzwischen schon rund sieben Monate Mitglieder des Land-
tags sind und an über 100 Abstimmungen teilnahmen. Zwar hatte „Die 
Linke“ angekündigt, sich beim Nachtrag zu enthalten, dem folgten aber 
nur vier Abgeordnete, sieben stimmten zu. Daher wird in der Statistik 
das Abstimmungsverhalten als „Zustimmung“ gezählt.

Fazit: Die rot-grüne Koalition hat noch keine Abstimmung 
verloren. Immer wenn sie mit ‚Ja‘ gestimmt hat, wurde 
der Antrag angenommen. Immer wenn sie mit ‚Nein‘ ge-
stimmt hat, wurde der Antrag abgelehnt.
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Zur Entstehungsgeschichte der
rot-grünen Koalition
Landtagswahl am 9. Mai 2010: Die seit 2005 amtierende 
Regierungskoalition aus CDU und FDP unter Ministerprä-
sident Jürgen Rüttgers verliert ihre bisherige Regierungs-
mehrheit und kommt nur noch auf insgesamt 80 der
181 Landtagsmandate. SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
verfehlen mit 90 Mandaten die absolute Mehrheit um ein 
Mandat. Die Partei „Die Linke“ stellt elf Abgeordnete.
Die CDU ist geschockt und handlungsunfähig – die SPD 
nimmt das Heft des Handelns in die Hand. Zwischen dem 
12. Mai 2010 und dem 10. Juni 2010 werden Sondierungs-
gespräche mit allen im Landtag vertretenen Parteien 
geführt. Zwei Wochen später beginnen die Koalitions-
verhandlungen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen zur 
Bildung einer Minderheitsregierung. Am Montag,
12. Juli 2010, unterzeichnen die Spitzen der beiden Parteien 
den Koalitionsvertrag, der für fünf Jahre angelegt ist.
Hannelore Kraft wird am Mittwoch, 14. Juli 2010, zur ersten 
Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen gewählt.

* * *

SPD-Landtagsfraktion NRW
Pressestelle
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Telefon: 0211-8842613
Telefax: 0211-8842042
spd-fraktion@landtag.nrw.de
www.spd-fraktion.landtag.nrw.de

Diese Veröffentlichung der SPD-Landtagsfraktion dient ausschließlich 
der Information. Sie darf nicht zum Zweck der Wahlwerbung verwendet 
werden.

28


